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Rechtssatz

Wendet sich eine gewinnausschüttende Körperschaft im Lichte der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs

gegen ihre Inanspruchnahme im Haftungsweg für die Kapitalertragsteuer aus verdeckten Ausschüttungen und macht

sie dazu eine unrichtige Ermessensentscheidung der Abgabenbehörde geltend, liegt es am Bundes@nanzgericht, zu

den diesbezüglichen Ermessensparametern erforderlichenfalls ergänzende Ermittlungen und Feststellungen zu treAen

und auf dieser Grundlage im Sinne des § 279 BAO zu entscheiden, ob gemäß § 95 EStG die Haftung gegenüber der

gewinnausschüttenden Körperschaft geltend gemacht werden kann. Dabei kommt dem Bundes@nanzgericht gemäß

Art. 130 Abs. 3 B-VG zwar insofern eine besondere Position zu, als ihm auch in Ermessensfragen eine volle Kognition

eingeräumt ist (vgl. Sutter, in Holoubek/Lang, Das Verfahren vor BVwG und BFG, 274). Es hat dabei aber die im

Erkenntnis vom 28. Mai 2015, Ro 2014/15/0046, vorgegebenen Grundsätze zu beachten.Wendet sich eine

gewinnausschüttende Körperschaft im Lichte der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs gegen ihre

Inanspruchnahme im Haftungsweg für die Kapitalertragsteuer aus verdeckten Ausschüttungen und macht sie dazu

eine unrichtige Ermessensentscheidung der Abgabenbehörde geltend, liegt es am Bundes@nanzgericht, zu den

diesbezüglichen Ermessensparametern erforderlichenfalls ergänzende Ermittlungen und Feststellungen zu treAen und

auf dieser Grundlage im Sinne des Paragraph 279, BAO zu entscheiden, ob gemäß Paragraph 95, EStG die Haftung

gegenüber der gewinnausschüttenden Körperschaft geltend gemacht werden kann. Dabei kommt dem

Bundes@nanzgericht gemäß Artikel 130, Absatz 3, B-VG zwar insofern eine besondere Position zu, als ihm auch in
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Ermessensfragen eine volle Kognition eingeräumt ist vergleiche Sutter, in Holoubek/Lang, Das Verfahren vor BVwG und

BFG, 274). Es hat dabei aber die im Erkenntnis vom 28. Mai 2015, Ro 2014/15/0046, vorgegebenen Grundsätze zu

beachten.
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